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Allgemeine

Schweizerische Militärzeitung.
Organ der schweizerischen Armee.

XXXV. Jahrgang. Der Schweizerischen Militärzeitschrift LV. Jahrgang.'

Nr. 34. Basel, 24. August. 1889.
Erscheint wöchentlich. Preis per Semester franko dnrch die Schweiz Pr. 4. Bestellungen direkt an „Benno Schwabe,

Verlagsbuchhandlung in Basel". Im Auslande nehmen alle Buchhandlungen Bestellungen an.
Verantwortlicher Redaktor: Oberstlientenant von Elgger.
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Aus dem deutschen Reiche.

Sie wünschten, da Ihr bisheriger
Berichterstatter für einige Zeit Ausstand hat, einiges
Militärische aus dem deutschen Reiche von mir
zu hören; ich beginne daher mit dem

militärischen Stand der Dinge in Afrika. Wie aus

Sansibar berichtet wird, ist es dem Reichskommissar

gelungen, den Eingeborenen und ihren
arabischen Führern bei Saadani eine Niederlage
beizubringen. Nach Einleitung des Gefechts

durch das Feuer des Geschwaders hat Wissmann

Saadani und Uwindji genommen und

verbrannt. Der deutsche Verlust ist
unbedeutend, acht Mann, der des Feindes unbekannt.

Es scheint, dass man im deutschen Generalstabe

eine permanente „Sektion für die Kolonien"
unter dem zum Stellvertreter des Reichskommissars

in Ostafrika ernannten Major Siebert

vom Generalstabe zu errichten gedenkt. Auch

verlautet, dass die Kolonialtruppen, nachdem sie

einmal vom Reiche aufgestellt sind, nicht
aufgelöst werden, auch dann nicht, wenn der Aufruhr

in Ostafrika gedämpft ist. Die Kolonialtruppen

sollen bestehen bleiben, um im Innern
der Kolonien Schutz zu gewähren und die

Ordnung aufrecht zu erhalten und die wirthschaft-
lichen Bestrebungen da zu unterstützen, wo die

Flotte nicht hingelangen kann; ferner sollen sie

den Wiederausbruch von Feindseligkeiten
verhüten. Die Kommandirung des genannten
Generalstabsoffiziers bildet die Einleitung zur
Begründung einer systematischen Zentralverwaltung,
die voraussichtlich zunächst in Gestalt einer Sektion

des Generalstabes auftreten wird.

Der türkische General Kamphövener Pascha

hat vom Sultan eine Mission nach Berlin er¬

halten, um hier ein Exemplar des neuen
deutschen Gewehrs in Empfang zu nehmen und sich
in gewisse Details der Herstellung dieser Waffe
einweihen zu lassen. Der Padiscbah hat eine
Kommission zum Studium des Mannlichersystems
zusammenberufen, die jedoch nicht eher eine

Entscheidung treffen soll, bis sie das neue
deutsche Gewehr und die Ergehnisse der Prüfung
dieses Systems deutscher Seits kennen gelernt
habe. Der Kaiser hat, wie verlautet, den
Befehl gegeben, einen vom Sultan zu entsendenden
deutschen Offizier im türkischen Dienst in alle
in Betracht kommenden Einzelheiten einzuweihen.
Selbstverständlich kann von einer Einführung
des neuen Gewehrsystems in die türkische Armee
vorläufig noch nicht die Rede sein, sondern
dieselbe dortseits nur für später in Aussicht
genommen werden, da die Pforte noch durch
Kontrakte auf längere Zeit an die Abnahme des

Mauserrepetirgewehres gebunden ist und ihre
Finanzen bekanntlich nicht die besten sind.

Eine kürzlich erlassene Kabinetsordre
bestimmt, dass auch bei der Fussartillerie, sowie
bei den Pionierbataillonen und dem Eisenbahnregiment

künftig Preisschiessen der Offiziere und
Unteroffiziere unter Gewährung von Ehrenpreisen
für hervorragende SchiessleSstungen nach Massgabe

der Ordre vom 17. Mai 1888 abgehalten
werden. Die Preise bestehen für Offiziere aus
einem Säbel, für Unteroffiziere aus einer Taschenuhr.

Beide Preise werden mit den Namen der

Beliehenen versehen. Die Entfernung, auf welche
das Preisschiessen stattfindet, beträgt 150 m.
Es werden sieben Schuss auf die Ringscheibe,
davon drei stehend aufgelegt und vier stehend

I freihändig abgegeben.
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